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Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Leon Focks 
Präsident des 62. Studierendenparlaments 

 

Liebes Mitglied des Studierendenparlaments, 
 
 
hiermit lade ich Dich zur 28. Sitzung des 62. Studierendenpar-
laments ein. Sie findet als ordentliche Sitzung am 13. Juli 2020 
um 18 Uhr c.t. über Zoom (voraussichtliche Meeting-ID: 997-
909-039) statt. 
 
Ich schlage folgende Tagesordnung vor: 
 
 

 

Präsidium des 62. Studierendenparlaments 
 
Leon Focks   (Präsident) 
Katharina Sell   (Stv. Präsidentin) 
Johannes Jokiel   (Stv. Präsident) 
 
c/o AStA Uni Münster 
Schlossplatz 1 
48149 Münster 
 
stupa@uni-muenster.de 
www.stupa.ms 
 
Montag, 6. Juli 2020 
 



 

CampusGrün, Juso-Hochschulgruppe 

Fraktionen im 62. Studierendenparlament  
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Antrag: 

Bessere Studienbedingungen an der Universität 
 

Liebe Parlamentarier*innen, 

 

das 62. Studierendenparlament möge folgendes beschließen: 
 

In vielen Fächern sind die Jobaussichten ohne einen Master-Abschluss schlecht. Daher spricht sich das 

Studierendenparlament für den Bedarfsgerechten Ausbau der Masterplätze an der Universität aus. 

Hierbei sollten mindestens so viele Masterplätze vorgehalten werden um den Bedarf der Münsteraner 

Studierenden mit Bachelor-Abschluss zu decken.  

Diese Maßnahme soll mit neuen Zugangsvoraussetzungen begleitet werden, welche Münsteraner 

Studierende bevorzugen und so jedem Bachelorstudierenden einen Master-Abschluss an dieser 

Universität ermöglichen und garantieren.   

Damit einhergehend muss aber auch der Zugang zu den Bachelorstudiengängen korrigiert werden. Der 

NC soll nicht mehr alleiniges Auswahlkriterium für die Belegung von Studiengängen sein. 

Zur Stärkung der FINT*-Förderung soll ebenfalls die Kaskadenquotierung für zulassungsbeschränkte 

Masterstudiengänge und für Promotionsstudienplätze eingeführt werden. Dies bedeutet, dass die 

Studienplätze nach FINT*-Plätzen und offenen Plätzen geteilt werden. Die Anzahl der Studienplätze 

für FINT* im Studiengang richtet sich dabei am Anteil der FINT* im vorrausgegangenen Studiengang. 

Bei einem FINT*-Anteil von 40% im Bachelorstudiengang müssen so mindestens 40% der 

anschließenden Masterstudienplätze für FINT* bereitgestellt werden. Promotionsstudienplätze sind 

solche, die im Rahmen eines Promotionsstudiengangs, eines Promovierenden Kollegs oder einer 

strukturierten Promotion vergeben werden. Die Aufsicht zur Quotierung der Promotionsplätze soll beim 

Promotionsausschuss liegen, in dem auch die jeweilige Gleichstellungsbeauftragte vertreten sein muss! 

Ebenfalls muss die Durchlässigkeit für Studierende zwischen den Fachbereichen erhöht werden. Eine 

Teilnahme an Veranstaltungen und Prüfungen, nach Zustimmung der Dozierenden, darf nicht von 

irgendwelchen Kooperationsvereinbarungen abhängen. Die Freiheit der Bildung und Wissenschaft 

erfordert einen interdisziplinären Austausch und die Möglichkeit für Studierende auch Veranstaltungen 

und Prüfungen in anderen Fachbereichen unbürokratisch wahrnehmen zu können. 

 

Der AStA soll mit einer längerfristig eingerichteten Projektstelle diese Forderungen begleiten und 

konkret auf ihre Umsetzung hinwirken. In die Einrichtung der Projektstelle soll ebenfalls die 

Fachschaften-Konferenz einbezogen werden, da die Ausgestaltung von Prüfung- und 

Studienordnungen und von Zulassungsordnungen in die Kompetenz der Fachbereiche fällt und damit 

eine enge Zusammenarbeit mit den Fachschaften essenziell für die Umsetzung unserer Forderungen 

ist.   
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Zur Begründung: 

Masterplätze sind heutzutage für viele Berufe eine wichtige Zugangsvoraussetzung, 

welche leider viele Studierende aufgrund mangelnder Kapazitäten der Uni nicht 

erreichen können. Die bedarfsorientierte Aufstockung der Masterplätze ist daher nur 

logisch und angebracht! 

Auch sind die Abschlüsse zweier Hochschulen nur bedingt miteinander vergleichbar. Da 

der Master einer Uni zumeist auf deren Bachelor abgestimmt ist, sollte es hier eine 

Bevorzugung der Münsteraner Studierenden gegenüber Studierenden anderer 

Hochschulen geben. Dadurch wird das Studium im Allgemeinen für die Studierenden 

verbessert und der*die Studierende muss sich während seines*ihres Bachelors nicht noch 

mit der Frage belasten ob er*sie überhaupt weiter in Münster bleiben kann. Besonders 

aufgrund von Familiären, sozialen und finanziellen Verhältnissen ist ein 

Studienortswechsel ohne eigenen Wunsch sehr stark belastend für Studierende. 

Mit der Kaskadenquotierung wollen wir ein starkes Instrument einführen um die 

Abnahme des FINT*-Anteils in höheren Abschlüssen zu stoppen. Die Kaskadenquotierung 

legt den FINT*-Anteil im vorangegangen Studienabschnitt als Mindestanteil von FINT* im 

nächst höherem Abschnitt fest. Wenn von 100 Bachelor-Studierenden also 35 FINT* sind, 

werden 35% der Master-Plätze an FINT* vergeben. Besonders in der Promotion ist 

meistens weniger die tatsächliche Eignung, als mehr die Sympathie bei einem*einer 

Professor*in entscheidend. Mit der Kaskadenquotierung wird diesem ein erster Schritt 

entgegengesetzt. So können sexistische Professoren nicht mehr nur Männern die 

Promotion gewähren, sondern müssen repräsentativ FINT* Zugang gewähren. Mittel- und 

Langfristig wird so der FINT*-Anteil in der Wissenschaft deutlich erhöht werden. Auch 

müssen die Einstellungsprozesse stetig im Hinblick und Diversity und 

Geschlechtergerechtigkeit evaluiert werden. 

 

Adressaten: 

Rektorat der Universität 

Fachbereiche der Universität 

Gleichstellungsbeauftragte der Universität 

Prüfungsämter der Universität 

 

 

Freundliche Grüße 

 

Christopher Margraf für CampusGrün 

Alexandra Dicks für die Juso-Hochschulgruppe 

 

Münster, 22. Mai 2020 



 

 

 

 

 

 

 

31.05.2020 

 

Wertes Parlament, 

 

wer kennt es nicht, man hatte einen hoch dotierten und arbeitsintensiven Posten im AStA inne 

und fällt nach dem Ausscheiden plötzlich in ein tiefes innerliches und finanzielles Loch. Auf 

dem freien Arbeitsmarkt werden die erworbenen Kompetenzen nicht wertgeschätzt. 

Arbeitgeber*innen sehen einfach die Vorteile nicht, die euer lodernder Idealismus, eure 

erprobte Diskussionsfähigkeit und ineffiziente Arbeitsweise ihnen brächten. Eure politischen 

Herzensthemen lassen euch gleichwohl keine Ruhe, ihr kommt einfach nicht davon los euch 

damit gedanklich zu befassen. Kurzum gesagt befindet ihr euch sowohl in einer inakzeptablen 

finanziellen als auch psychischen Situation. Es ist die Studierendenschaft, die euch in diese 

Lage gebracht hat. Daher ist es nur billig, sozial und gerecht, wenn sie euch aus dem Amt 

geschiedene AStA-Referent*innen adäquat beim Übergang zu einem normalen Leben 

unterstützt! Deshalb möge das Parlament folgendes beschließen: 

 

„AStA-Referent*innen, die aus dem Amt scheiden erhalten auf Antrag für sechs Monate nach 

ihrem Ausscheiden Übergangshilfe zur Wiedereingliederung in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. 

Die Höhe der Hilfe beträgt 50% der vorher gezahlten Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit 

als AStA-Referent*in. Die Sozialberatung des AStA unterstützt die ex-Referent*innen nach 

ihren Möglichkeiten. Außerdem ist eine Zusammenarbeit mit dem Career Service der 

Universität Münster diesbezüglich anzustreben.“ 

 

 

Solidarische Grüße, 

eure LISTE 

 

Lea Müller 

Lars Nowak 



Ordnung zur Änderung der Wahl- und Urabstimmungsordnung der Studierendenschaft 
der Universität Münster 

vom 02.04.2019 
 
Artikel 1 

 
Die aktuell gültige Wahl- und Urabstimmungsordnung der Studierendenschaft in ihrer aktuellen Form 
wird wie folgt geändert: 

 
Absatz 8 in § 8 wird wie folgt neu gefasst: 

 
Der*die Wahlleiter*in kann für die Durchführung der Wahlen freiwillige Wahlhelfer*innen aus der 
Studierendenschaft ernennen. Absatz 3 gilt für die Wahlhelfer*innen entsprechend. Der Zentrale 
Wahlausschuss legt dafür bis zum 35. Tag vor der Wahl Kriterien für die Auswahl der Wahlhel-
fer*innen fest. Vor der Ernennung sind die Wahlhelfer*innen auf die Einhaltung dieser Wahlord-
nung und weiterer vom Zentralen Wahlausschuss beschlossener Durchführungsbestimmungen 
zu verpflichten. Die Wahlhelfer*innen sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig und können gemäß 
Beschluss des Zentralen Wahlausschusses eine Aufwandsentschädigung erhalten. Für bestimm-
te Tätigkeiten kann der Zentrale Wahlausschuss sich auch Wahlhelfer*innen aus der Studieren-
denschaft bedienen, die als bezahlte Aushilfen eingestellt werden. 
 

Satz 1 Absatz 3 in § 13 wird hinter „Die Wahllisten enthalten“ um Folgendes ergänzt: ei-

ne Bezeichnung der Wahlliste, 

Absatz 3 in § 13 wird um Folgendes ergänzt: 
 

Personen, deren öffentlich geläufiger Vorname nach Abs. 4 zugelassen ist, werden entspre-
chend auf den Wahllisten benannt. Im Fall der Namensgleichheit mehrerer Wahllisten wird die 
Bezeichnung der betroffenen Wahllisten um den Name ihrer*ihres Listenverantwortlichen in 
Klammern ergänzt. Sind die entsprechenden Listenverantwortlichen ebenfalls namensgleich 
wird zusätzlich eine Nummerierung zwischen eins und der Anzahl der in einem Fall betroffenen 
Wahllisten ihren Bezeichnungen per Losentscheid hinzugefügt. Die Listenverantwortlichen kön-
nen dem*der Wahlleiter*in ein Logo zur Verfügung stellen, welches als Teil der Bezeichnung der 
Wahlliste zu handhaben ist. Ein Anspruch auf Farbdruck und spezifische Skalierung besteht 
nicht. Der ZWA kann Vorgaben zur Einreichung der Logos beschließen. 

 
Absatz 4 in § 13 wird um Folgendes ergänzt: 

 
Personen, denen die Anwendung ihres amtlichen Namens einer akuten psychischen Belastung 
gleichkommt, dürfen abweichend den öffentlich geläufigen Vornamen angeben. Der ZWA ent-
scheidet über ihre Zulässigkeit, insbesondere wenn ein schwerwiegender Verdacht auf Irrefüh-
rung besteht. Diese Prüfung kann ein vertrauliches Gespräch zwischen der zu prüfenden Per-
son und einer Person des ZWA umfassen, welchem eine Empfehlung an den ZWA entspringt. 

 
Absatz 6 in § 13 wird um Folgendes ergänzt:  

Absatz (4) Satz 4 gilt entsprechend. 

Ändere §13 Absatz (4) Satz 2 wie folgt:  

Streiche ‚und Telefonnummer‘. 

Füge nach §13 Absatz (4) Satz 2 ein:  

Der*die Kanditat*in kann freiwillig seine*ihre Telefonnummer angeben. 

Absatz 2 in § 17 Abs. (2) wird um Folgendes ergänzt: 
 

Kandidat*innen, deren öffentlich geläufiger Vorname nach § 13 Abs. 4 zugelassen ist, werden 
entsprechend auf den Stimmzetteln benannt. 
 

 



Absatz 3 in § 17 wird um Folgendes ergänzt: 
Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
Absatz 1 in § 19 wird wie folgt neu gefasst: 

 
Wahlberechtigte können ihr Wahlrecht auch durch  Briefwahl  ausüben.  Jede*r  Wahlberechtig-
te kann bei dem*der Wahlleiter*in schriftlich  die  Briefwahlunterlagen beantragen. Der Antrag 
muss bis zum  siebten  Tag  vor  dem  ersten  Wahltag  zugehen,  sofern die Briefwahlunterla-
gen nicht persönlich entgegengenommen werden. Die persönliche Beantragung und Entgegen-
nahme der Briefwahlunterlagen ist nur bis zum dritten Tag vor der Wahl möglich. Der*Die Wahl-
leiter*in stellt sicher, dass eine mehrfache Stimmabgabe ausgeschlossen ist. 

 
Satz 1 Absatz 3 in § 20 wird wie folgt neu gefasst: 

 
Spätestens am Tag nach dem letzten Tag der Wahl oder Abstimmung erfolgt durch den Zentra-
len Wahlausschuss unter seiner Kontrolle durch die von ihm dafür bestimmten Helfer*innen die 
Auszählung der  Stimmen  von  Studierendenparlament,  Fachschaftsvertretung und Ausländi-
schen Studierendenvertretung. 

 
Absatz 2 in § 21 wird um Folgendes ergänzt: 

 
Es ist darauf zu achten, dass Personen, deren öffentlich geläufiger Vorname nach Abs. 4 zuge-
lassen ist, entsprechend in den Bekanntmachungen benannt werden. 

 
Artikel 2 

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung durch die Universität Münster in 
Kraft. 



 

 

Zentraler Wahlausschuss 
des 62. Studierendenparlaments 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Änderung der Wahl- und Urabstimmungsord-
nung 
 
Sehr geehrtes Präsidium, 
sehr geehrte Parlamentarier*innen, 
 
das Studierendenparlament möge in §7 der Wahl- und Urabstimmungsordnung folgende Än-
derungen vornehmen: 
Ersetze in Absatz 1: „am 25. Tag vor dem ersten Wahltag“ durch „am 22. Tag vor dem ersten 
Wahltag“, 
ersetze in Absatz 2: „am 25. Tag vor dem ersten Wahltag“ durch „am 22. Tag vor dem ersten 
Wahltag“, 
ersetze in Absatz 3: „am 25. Tag vor dem ersten Wahltag“ durch „am 22. Tag vor dem ersten 
Wahltag“ und 
ersetze in Absatz 4: „am 25. Tag vor dem ersten Abstimmungstag“ durch „am 22. Tag vor dem 
ersten Abstimmungstag“. 
 
 
Begründung: 
Die Wahl- und Urabstimmungsordnung sieht vor, dass zwischen dem o.g. Stichtag und der 
Aufstellung eines Wahlberechtigtenverzeichnisses bis zum 21. Tag vor dem ersten Tag der 
Wahl bzw. Abstimmung (siehe §11 der WUO) bis zu vier Tage liegen können. Das rührt offen-
bar noch aus Zeiten her, in denen das Wahlberechtigtenverzeichnis nicht in digitaler Form 
erstellt wurde und diese Zeit zur tatsächlichen Aufstellung der Liste notwendig war. Heute 
dauert dieser Vorgang nur noch wenige Minuten und wird durch die Stabstelle IT der Univer-
sität vorgenommen. Bei näherer Betrachtung ist demnach festzustellen, dass der Stichtag der 
Immatrikulation auch ohne Konsequenzen auf den 22. Tag verschoben werden kann. 
 
Die vorgeschlagene Änderung verfolgt allerdings nicht nur das Ziel effizient gesetzter Fristen 
in der Wahl- und Urabstimmungsordnung, sondern garantiert auch für die in das Winterse-
mester verschobenen Wahlen eine gleiche Wahl für alle Studierenden: Sofern die Wahlen in 
2020 in der 50. KW stattfinden sollten, läge der o.g. Stichtag nach jetzigem Stand am 12. 

  

 

ZWA | Universitätsstraße 18 | 48143 Münster 

 
 

Zentraler Wahlausschuss 
 
Florian Probst   (Wahlleiter) 
Alexandra Michels  (Stv. Wahlleiterin) 
 
Universitätsstraße 18 
48143 Münster 
 
zwa.2020@uni-muenster.de 
www.stupa.ms/zentraler-wahlausschuss/ 
 
Sonntag, 28. Juni 2020 
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November 2020. Da einige Studiengänge eine Ein- bzw. Umschreibung bis zum 15. November 
erlauben, wären somit einige Studierende dann entweder gar nicht oder in einem Fach, das 
sie nicht mehr studieren, wahlberechtigt. Die vorgeschlagene Änderung löst dieses Problem 
und hat gleichzeitig keinerlei Auswirkungen auf Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. 
 
Andere Bestimmungen, wie zum Beispiel die öffentliche Auslage des Wahlberechtigtenver-
zeichnis vom 20. bis zum 18. Tag vor dem ersten Tag der Wahl bzw. Abstimmung, blieben 
durch die vorgesehene Änderung unberührt. 
 
Viele Grüße 
 

 
Florian Probst 
Wahlleiter 
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Sonntag, 7. Juni 2020 

 
 
Nachtragshaushalt 2020_2 
 
 
Liebe Mitglieder des Haushaltsausschusses, 
liebe Parlamentarier*innen, 
 
hiermit beantragen wir die Änderung des Haushalts. Die genauen Änderungen sowie die Begründungen sind 
diesem Dokument zu entnehmen; eine Gesamtübersicht im gewohnten Layout findet ihr als Anlage.  
 
Mit diesem Nachtragshaushalt reagieren wir auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und die damit 
einhergehenden Herausforderungen auf den Studierendenschaftshaushalt. Der Kern des Nachtragshaushaltes 
sind drei Änderungen:  
Erstens schätzen wir die (verringerten) Einnahmen der Services der Studierendenschaft neu.  
Zweitens setzen wir die geplante Änderung der Beitragsordnung zum Ausgleich der Mindereinnahmen der 
Services im Haushalt um.  
Drittens planen wir neue Investitionen (z.B. Online-Bulliverleih, Erneuerung AStA-Büro, Erneuerungen 
AStA-IT) ein, welche aus den Rücklagen der Studierendenschaft finanziert werden sollen.  
 
Bei Fragen schreibt uns auch gerne schon vor der Sitzung eine Mail, sodass wir euch in den Sitzungen die 
entsprechenden Antworten liefern können. 
 
 
Die genauen Änderungen lauten wie folgt: 
 

Titel Bezeichnung HH 2020 NTHH 2020_1 

1020 Beiträge zum Studierendenschaftshaushalt 929.460,00 €     977.860,00 €  
 (Änderung gemäß Antrag auf Änderung der Beitragsordnung.) 

1026 Beiträge zum Kultursemestertickethaushalt            289.000,00 €      240.600,00 €  

Finanzreferat 
Guido Borrink, Jan Kirchner 
Mitarbeiter*innen:  
Uwe Warda, Bernd Winter  
 
Raum 106 
Mo -Do 9-16 Uhr 
Fr 9-14 Uhr 
 
Referat 0251 83 23054 
Bernd Winter 0251 83 22109 

 
asta.finanzreferat@uni-muenster.de 

AStA-Finanzreferat, Schlossplatz 1, 48149 Münster 

Haushaltsausschuss des 62. 
Studierendenparlaments 
 
62. Studierendenparlament 
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 (Änderung gemäß Antrag auf Änderung der Beitragsordnung.) 
1030 außerordentliche Erträge - €                          516,45 €  

 (Der veranschlagte Betrag wurde aus dem Rechnungsergebnis April 2020 übernommen.) 
1031 Spenden         - € 350,00 €         

 (Der veranschlagte Betrag wurde aus dem Rechnungsergebnis April 2020 übernommen.) 
1035 Beiträge Studierende anderer Hochschulen zum 

Kultursemestertickethaushalt 
          - €                    

 (Dieser Haushaltstitel soll neu eingerichtet werden um die Kunstakademie und die KatHO mit ins 
KuSeTi aufzunehmen.) 

1040 Zinseinnahmen allgemein            - €       115,09 €  
 (Der veranschlagte Betrag wurde aus dem Rechnungsergebnis April 2020 übernommen.) 

1041 Zinseinnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen  - € 
 (Dieser Haushaltstitel soll auf Bitte der Uni-Revision neu eingerichtet werden.) 

1050 Rückstellungen für allgemeine Zwecke *#5140 *#4101 
*#8850 

      167.940,00 €     217.940,00 €  

 (Es werden 10.000€ zu Finanzierung der Examensdarlehen (vgl. 5590) und 40.000€ als Puffer für 
die Sozialtitel (vgl. 8850) entnommen.) 

1057 Rückstellungen für das Sportreferat *#4240 *#8857          9.836,23 €       - €  
 (Die Rückstellung wurde im Haushaltsjahr 2019 nicht durchgeführt. Anstatt dessen ist der Betrag 

in den Überschuss geflossen, weswegen die Rückstellung im Rechnungsergebnis 2019 auch nicht 
auftaucht. Der Fehler wurde bis jetzt nicht erkannt, also korrigieren wir ihn an dieser Stelle.) 

1110 Allgemeine Verwaltungseinnahmen *# 5110            900,00 €         400,00 €  
 (Durch den seit März eingestellten Musikanlagenverleih ist mit starken Mindereinnahmen zu 

rechnen.) 
1116 Erstattung von Prozesskosten/ Rechtshilfe *# 5520          - €       4.497,90 €  

 (Der veranschlagte Betrag wurde aus dem Rechnungsergebnis April 2020 übernommen.) 
1310 Einnahmen der Druckerei aus Aufträgen Studierender            32.000,00 €         15.000,00 €  

 (Die Einnahmen der Druckerei sind aufgrund der Covid-19 Krise und des bisherigen Online-
Semesters stark abgefallen.) 

1311 Einnahmen der Druckerei aus Aufträgen der 
Allgemeinen Studierendenvertretung 

        15.000,00 €        7.500,00 €  

 (Die Einnahmen der Druckerei sind aufgrund der Covid-19 Krise und des bisherigen Online-
Semesters stark abgefallen.) 

1312 Einnahmen der Druckerei aus Aufträgen Fachschaften 1.500,00 €     250,00 €  
 (Die Einnahmen der Druckerei sind aufgrund der Covid-19 Krise und des bisherigen Online-

Semesters stark abgefallen.) 
1410 Einnahmen aus Verleih von Kfz an Studierende            60.000,00 €      35.000,00 €  

 (Der Bulli-Verleih des AStA wurde wegen der Covid-19 Krise deutlich seltener in Anspruch 
genommen. Daher müssen mit einem geringeren Betrag rechnen.) 

1411 Einnahmen aus Verleih von Kfz an Organe der 
Studierendenschaft 

10.000,00 €                          2.000,00 €  

 (Der Bulli-Verleih des AStA wurde wegen der Covid-19 Krise deutlich seltener in Anspruch 
genommen. Daher müssen mit einem geringeren Betrag rechnen.) 

1441 Erstattungen für Reparaturen *#5441        1.000,00 € 1.000,00 €         
 (Ein aufwandsneutraler Deckungsverbund soll eingeführt werden (vgl. 5441).) 

1648 Einnahmen Semesterspiegel *# 5646 [bis NTHH 
2019_2: Einnahmen aus Inseraten im Semesterspiegel] 

1.300,00 €          1.000,00 €                    

 (Dieser Titel soll gem. Beschluss des Herausgeber*innenausschusses abgesenkt werden.) 
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2120 Einnahmen der Studierendenschaft von Veranstaltungen 
*#6120/ *#6420 

           7.000,00 €       - €  

 (Es finden keine Veranstaltungen statt, wo Einnahmen generiert werden könnten (vgl. 6120).) 
2132 Einnahmen Internationales Sommerfest *#6132 13.000,00 € - € 

 (Das intern. Sommerfest findet nicht statt (vgl. 6132).) 
3120 Entnahme aus Erneuerungsrücklage       - €     10.000,00 €  

 (Mit dieser Entnahme sollen Schönheitsreparaturen und Erneuerungsanschaffungen im AStA-Büro 
finanziert werden.) 

3121 Entnahme aus der Erneuerungsrücklage IT          25.000,00 €       35.000,00 €  
 (Mit dieser Erhöhung der Entnahme sollen IT-Erneuerungen, u.a. PC-Desktops und Festplatten, 

finanziert werden.) 
3154 Entnahme aus Erneuerungsrücklage Bulliverleih            40.000,00 €         70.000,00 €  

 (Die geplante Anschaffung eines E-Bullis in Höhe von 60.000€ (vgl. 5440) soll komplett aus der 
Rücklage finanziert werden. Des Weiteren soll der Online-Bulliverleih (vgl. 6140) in Höhe von 
10.000€ aus dieser Rücklage finanziert werden.) 

3166 Entnahme aus Rücklage Fachschaften          - €       3.000,00 €  
 (Die Corona-bedingten Mehrausgaben bei Ausfällen von Veranstaltungen der Fachschaften (vgl. 

6699 - Erhöhung in NTHH2020_1) sollen aus dieser Rücklage finanziert werden.) 
3190 Entnahme aus Darlehensrücklage            - €         6.000,00 €  

 (Die Niederschlagungen von Darlehen (vgl. 7500 - Erhöhung in NTHH2020_1) sollen aus dieser 
Rücklage finanziert werden.) 

4010 Bezüge der Angestellten des AStA         366.000,00 €        405.000,00 €  
 (Durch die Tariferhöhung des TV-L und die Stundenerhöhung eines AStA-Mitarbeiters fallen 

erhöhte Personalkosten an.) 
4030 Ausgaben für Aushilfen allgemein 22.500,00 €     14.000,00 €  

 (Eine zweite, seit Jahresbeginn im HH eingeplante, Aushilfe wurde bisher nicht beschäftigt.) 
4158 Aufwandsentsch. Referat für Black People, Indigenous 

People and People of Color (1) 
           6.300,00 €      5.400,00 €  

 (Da sich das Referat noch nicht gegründet hat, fällt der Juni an Aufwandsentschädigungen weg.) 
4190 Aufwandsentsch. Beauftragungen                          12.000,00 €  

 (Ein Teil der bisherigen Projektförderungen (vgl. 6125) soll ab August auf 
Aufwandsentschädigungen umgestellt werden. Hierfür soll ein neuer Titel geschaffen und Geld aus 
dem 6125 umgeplant werden.) 

5110 Kosten des allgemeinen Geschäftsbedarfs *#1110       7.000,00 € 5.500,00 €         
 (Aufgrund der bisherigen Ausgaben schätzen wir den Titel geringer ein.) 

5111 Kosten Kassenführung, Buchhaltung etc. 17.500,00 €          19.000,00 €                    
 (Durch die Einführung von Aufwandsentschädigungen für Beauftragungen (vgl. 4190) und die 

Anschaffung eines EC-Karten-Lesegerätes schätzen wir hier höhere Ausgaben.) 
5119 Ausgaben für Fortbildung der Angestellten            1.500,00 €       500,00 €  

 (Präsenzfortbildungen fallen weg, weswegen die Ausgaben reduziert werden.) 
5140 Beschaffung Inventar, Instandhaltung und kleine 

Baumaßnahmen *#1050*#1140/ 
*#7120/*#7121/*#8850 

38.200,00 € 48.200,00 € 

 (Es sollen Schönheitsreparaturen und Erneuerungsanschaffungen im AStA-Büro getätigt werden. 
Die erhöhten Ausgaben sollen aus der Erneuerungsrücklage (vgl. 3120) finanziert werden.) 

5350 Ausgaben für Miete / Wartung von Geräten Druckerei       20.000,00 €     15.000,00 €  
 (Die Vertragskosten sind niedriger als erwartet.) 
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5420 Ausgaben für die Betriebsstoffe für Kfz          16.500,00 €       8.500,00 €  
 (Da weniger Kfz in Anspruch genommen werden, muss auch weniger für Betriebsstoffe ausgegeben 

werden.) 
5441 Ausgaben für die Instandhaltung von Kfz *#1441 *#7154            14.000,00 €         14.000,00 €  

 (Ein aufwandsneutraler Deckungsverbund soll eingeführt werden (vgl. 1441).) 
5510 Erstattungen Semesterbeiträge *#8850          120.000,00 €       120.000,00 €  

 (Es soll ein 40.000€ Puffer für die Sozialtitel eingeführt werden (vgl.8850).) 
5590 Ausgaben für die Gewährung von Darlehen *#1590 

*#7190 *#8850 
           40.000,00 €         65.000,00 €  

 (Die Nachfrage nach Examensdarlehen ist hoch, weswegen wir den Titel erhöhen wollen. Des 
Weiteren soll ein 40.000€ Puffer für die Sozialtitel eingeführt werden (vgl.8850).) 

5592 Ausgaben für die Gewährung von Sozialdarlehen *#1592 
*#7192 *#8850 

        105.000,00 €        105.000,00 €  

 (Es soll ein 40.000€ Puffer für die Sozialtitel eingeführt werden (vgl.8850).) 
5645 allgemeine/sonstige Ausgaben Semesterspiegel *#5646 1.010,00 €     5.410,00 €  

 (Der Semesterspiegel plant zwei an Stelle von vier gedruckten Ausgaben in diesem Jahr. Die 
eingesparten Druckkosten sollen für Fortbildungen und Arbeit im Social-Media-Bereich verwendet 
werden. Darüber hinaus soll ein aufwandsneutraler Deckungsverbund eingeführt werden (vgl. 
5646).) 

5646 Ausgaben für Druckkosten Semesterspiegel *# 1648 
*#5645 

           9.800,00 €      5.100,00 €  

 (Der Semesterspiegel plant zwei an Stelle von vier gedruckten Ausgaben in diesem Jahr. Die 
eingesparten Druckkosten sollen für Fortbildungen und Arbeit im Social-Media-Bereich verwendet 
werden. Darüber hinaus soll ein aufwandsneutraler Deckungsverbund eingeführt werden (vgl. 
5645).) 

5647 Zeilengeld/Bildhonorar freie MitarbeiterInnen 
Semesterspiegel 

400,00 €                       150,00 €  

 (Durch die verringerte Anzahl an Ausgaben wird auch das Zeilengeld/Bildhonorar sinken.) 
5648 Provision Anzeigenaquisation Semesterspiegel 200,00 € 450,00 €         

 (Auf Grund einer hohen Provision für eine Aquisation in 2019, welche erst in 2020 ausgezahlt 
wurde, soll dieser Titel erhöht werden.) 

5670 Ausgaben für Ersti-Info *#6115 28.500,00 €          25.000,00 €                    
 (Die bereits gekauften Ersti-Taschen für das Sommersemester sollen nun für das Wintersemester 

genutzt werden.) 
5830 Ausgaben für überregionale Vernetzung            - €       3.300,00 €  

 (Es soll Geld für eine LAT-Mitgliedschaft eingeplant werden.) 
6110 Ausgaben für Präsentation, Repräsentation und 

Bewirtung *#2110 
700,00 € 400,00 € 

 (Senkung auf Grund von Covid-19.) 
6111 Ausgaben für Reisekosten      500,00 €     400,00 €  

 (Senkung auf Grund von Covid-19.) 
6120 Ausgaben für Veranstaltungen der Studierendenschaft *# 

2120 
         42.658,90 €       24.000,00 €  

 (Da das Coraci Festival nicht stattfindet, soll der Titel stark gesenkt werden. Der Restbetrag ist z.B. 
für Online-Angebote geplant.) 

6125 Ausgaben für Projektförderungen            63.000,00 €         60.000,00 €  
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 (Es wurde bisher anteilig mehr für Projektbeauftragungen verausgabt als im HH2020 dafür 
eingeplant wurde. Durch die Einführung von Beauftragungen (vgl. 4190) und die Umstellung einer 
Projektförderung auf einen Werkvertrag (vgl. 6140) kann dieser Titel dennoch gesenkt werden.) 

6132 Ausgaben Internationales Sommerfest *#2132          15.000,00 €       400,00 €  
 (Alle Ausgaben außer bisher geleistete Zahlungen, welche nicht zurückerstattet werden können, 

fallen weg.) 
6140 Ausgaben für sonstige Projekte *#2140            21.154,44 €         34.342,78 €  

 (Es soll ein Online-Bulliverleih eingeführt werden; hierfür sollen 10.000€ aus der 
Fahrzeugverleihrücklage (vgl.3154) eingeplant werden. Des Weiteren soll eine Projektförderung auf 
einen Werkvertrag umgestellt werden (vgl. 6125).) 

6158 Ausgaben des Referats für Black People, Indigenous 
People and People of Color *#2158 

        2.800,00 €        2.400,00 €  

 (Ein Monat an Ausgaben entfällt.) 
6210 Ausgaben für Allgemeines und Inventar       55.288,58 €     60.452,35 €  

 (Das Sportreferat plant die Anschaffung von sehr großen und entsprechend teuren Zelten, um 
Sportveranstaltungen draußen möglich zu machen, da es nicht danach aussieht, als könnten diese in 
den nächsten Monaten wieder innerhalb von Gebäuden stattfinden. Dementsprechend wird ein 
Großteil der geplanten Ausgaben von 6220 auf 6210 umgelagert. Die Behebung des Fehlers in Titel 
1057 führt zudem zu einer Reduzierung der Gesamtsumme von 6220 und 6210.) 

6220 Ausgaben für Sportveranstaltungen          30.000,00 €       15.000,00 €  
 (Es finden weniger Veranstaltungen statt. Siehe Begründung bei Titel 6210.) 

6421 Ausgaben für Kooperationsprojekte [bis NTHH2020_1: 
Ausgaben für regelmäßige Kooperationsprojekte] 

           2.000,00 €         9.100,00 €  

 (Wir streben Kooperationen mit der Law Clinic Münster sowie der Leihothek an.) 
6516 Ausgaben für das Kultursemesterticket           289.000,00 €       240.600,00 €  

 (Das Wolfgang-Borchert-Theater wird im Sommersemester 2020 nicht im Kultursemesterticket 
enthalten sein und dementsprechend auch keine Zahlung durch die Studierendenschaft erhalten.) 

6690 Ausgaben für die Fachschaftenkonferenz *#            18.000,00 €         16.000,00 €  
 (Wegen Covid-19 wurde bis jetzt nur ein Bruchteil des Betrags ausgegeben. Die Fachschaften 

planen jedoch in den nächsten Monaten mit steigenden Ausgaben, weswegen der Titel nur leicht 
reduziert werden soll.) 

8850 Rückstellungen für allgemeine Zwecke *# 5140 *#1050 
*#4101 *#5510 *#5590 

        - €        40.000,00 €  

 (Es soll ein 40.000€ Puffer für die Sozialtitel eingeführt werden (vgl.5510, 5590, 5592).) 
 
Viele Grüße 
 
Guido Borrink und Jan Kirchner 
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Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Münster 
Schlossplatz 1, 48149 Münster 

 
 

 
 
 
 
 
 
An: 
Studierendenparlament der Universität Münster 
 
 
 
 
 
 

 
 

Donnerstag, 25. Juni 2020 
 
 
Änderungsantrag zum Nachtragshaushalt 2020_2 
 
 
Liebe Parlamentarier*innen, 
 
wir beantragen folgende Änderungen am von uns beantragten Nachtragshaushaltsplan 2020_2: 
 

1) Überschrift Tabelle 
Ändere in der Tabelle den Namen der Überschrift der dritten Spalte von „HH 2020“ in „NTHH 
2020_1“ und den Namen der Überschrift der vierten Spalte von „NTHH 2020_1“ in „NTHH 
2020_2“. 
 
Begründung: Hier soll ein C&P-Fehler aus dem Antrag zum NTHH 2020_1 ausgebessert werden. 
 

2) Weiterer Deckungsverbund im Titel 8850 
Ändere den Namen des Titels 8850 von „Rückstellungen für allgemeine Zwecke *# 5140 *#1050 
*#4101 *#5510 *#5590“ in „Rückstellungen für allgemeine Zwecke *#5140 *#1050 *#4101 *#5510 
*#5590 *#5592“. 

 
Begründung: Es soll ein Deckungsverbund zum Titel für Ausgaben für Sozialdarlehen (5592) 
hinzugefügt werden. Dieser Deckungsverbund sollte auch eingeführt werden (siehe Kommentierung, 
Layout und Gegentitel), wurde jedoch im Antrag vergessen. 
 

3) Verbuchung Zinseinnahmen 
Senke den Titel 1040 Zinseinnahmen allgemein  
von 115,09 € auf 0,00 €. 
Erhöhe den Titel 1041 Zinseinnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen  

Finanzreferat 
Guido Borrink, Jan Kirchner 
Mitarbeiter*innen:  
Uwe Warda, Bernd Winter  
 
Raum 106 
Mo -Do 9-16 Uhr 
Fr 9-14 Uhr 
 
Referat 0251 83 23054 
Bernd Winter 0251 83 22109 

 
asta.finanzreferat@uni-muenster.de 

AStA-Finanzreferat, Schlossplatz 1, 48149 Münster 



 
 

von 0,00 € auf 115,09 €. 
   

Begründung: Unsere Zinseinnahmen werden praktisch ausschließlich aus unseren Rücklagen und 
Rückstellungen generiert. Die Semesterticketgelder überweisen wir mittlerweile direkt weiter an die 
Verkehrsbetriebe auf Grund drohender Strafzinsen. 

 
4) Einplanung Podcasts anstelle von Online-Veranstaltungen 

Senke den Titel 6120 Ausgaben für Veranstaltungen der Studierendenschaft *# 2120 
von 24.000,00 € auf 19.000,00 €. 
Erhöhe den Titel 6140 Ausgaben für sonstige Projekte *#2140 
von 34.342,78 € auf 39.342,78 €. 

  
Begründung: Das Referat für Kultur, Diversity, Feminismus und politische Bildung plant in der 
aktuellen Corona-Situation einen Schwerpunkt auf die Erstellung von Podcasts zu legen. Diese sollen aus 
dem Titel 6140 gezahlt werden. Im Titel 6120 sollten zuvor 8.000€ für Online-Veranstaltungen 
eingeplant werden; hier werden jedoch vorauss. 3.000€ genügen. Daher sollen 5.000€ aus dem Titel 
6120 in den Titel 6140 umgeplant werden. 

 
Viele Grüße 
 
Guido Borrink und Jan Kirchner 
 



Ordnung zur Änderung des Pressestatuts der Studierendenschaft der Universität Münster 

Artikel 1 

§ 6 des Pressestatuts der Universität Münster wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 6 Erscheinungsweise  

Der Semesterspiegel erscheint mindestens zweimal im Semester in gedruckter Form, dies entspricht 

mindestens vier Ausgaben im Jahr. Der Haushaltsplan ist bei der Erscheinungsweise zu 

berücksichtigen. 

  

1. Im Jahr 2020 erscheint der Semesterspiegel zur Ausnahme nur zwei Mal im Jahr in 

gedruckter Form, da die Print-Ausgaben nur in geschlossenen Uni-Gebäuden ausliegen würden 

und so nicht der Studierendenschaft zur Verfügung stehen könnten. Dies lässt sich auf die 

durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen Umstände zurückführen.  

 

2. Um das Ausbleiben zweier Print-Ausgaben zu kompensieren und, um weiterhin der 

Studierendenschaft zur Verfügung zu stehen, baut der Semesterspiegel im Jahr 2020 seine 

Online-Tätigkeiten aus.“ 

Artikel 2 

Diese Änderungsordnung ändert das Pressestatut der Studierendenschaft der Universität Münster in 

der Fassung vom 28.06.2020, in Kraft getreten am xy.xy.2020. 

Diese Änderungsordnung tritt gemäß dem Verfahren von § 47 Absatz 2 der Satzung der 

Studierendenschaft der Universität Münster am Tage nach ihrer Veröffentlichung durch die Universität 

Münster in Kraft. 
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